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IM REVIER

Jagdzeiten im März
JAGD- & SCHONZEITEN

Für alle gilt: A. In den Setz- und Brutzeiten dürfen bis zum Selbstständigwerden der Jungtiere 
die für die Aufzucht notwendigen Elterntiere nicht bejagt werden (Straftat). Das gilt auch für 
Wildarten mit ganzjähriger Jagdzeit (§ 22 Abs. 4 BJagdG und die entsprechenden Landesjagd-
gesetze/Landesverordnungen). B. Auf eventuelle regionale Besonderheiten ist zu achten.

Anmerkungen: 1. Vom 16.2. – 15.4. gilt die allgemeine Schonzeit gemäß § 41 Abs. 2 JWMG.  
2. In der allgemeinen Schonzeit darf Schwarzwild im äußeren Waldstreifen bis zu einem 
Abstand von 200 m vom Waldaußenrand und in der offenen Landschaft bejagt werden; bei 
geschlossener oder durchbrochener Schneedecke ist die Jagd auf Schwarzwild im gesamten 
Wald und in der offenen Landschaft zulässig. Ebenfalls zulässig ist das Aufsuchen und Nach-
stellen im Rahmen der Ausbildung von Jagdhunden. 3. Keine Bachen; neues Landesrecht geht 
Bundesrecht vor. 4. Nur im Nationalpark Sächsische Schweiz. 5. Auch notwendige Elterntiere in 
der Setzzeit. 6. Nur Jungtiere. 7. Kaninchen und Altfüchse nur im Bereich der Deichkörper und 
Warften. 8. Nur Jungtiere im zur Vermeidung von Tierseuchen oder landwirtschaftlichen Schä-
den gebotenen Umfang. 9. Kein Wild; kein besonderer Artenschutz: Vom Jäger ist die Tötung in 
den Grenzen des Tierschutzrechts ganzjährig zulässig. Für die Verwendung von Schusswaffen 

bedarf es einer waffenrechtlichen Schießerlaubnis oder einer ausdrücklichen behördlichen Tö-
tungserlaubnis; Gleiches gilt für den Bisam. (Erlaubnis in NW durch Erl. v. 15.10.2008). 10. Nur 
zur Schadensabwehr und nur solche, die in Trupps auf Ackerland, Neueinsaaten von Grünland 
oder Baumschulkulturen einfallen. 11. Nur Jungtauben im zur Schadensabwehr notwendigen 
Umfang auf gefährdeten landwirtschaftlichen Kulturen. 12. Nur zur Schadensabwehr und nur 
solche, die in Trupps von 3 und mehr in Acker-, Grünland- oder Baumschulkulturen einfallen. 
13. Nur Jungtiere außerhalb von Vogelschutzgebieten. 14. Nur Rabenkrähen. 15. Auch Nebel-
krähen. 16. Nach Maßgabe der Kormoranverordnung. 17. Jungtiere gesamter März. 18. Nur 
nicht am Brutgeschäft beteiligte, immatur gefärbte Kormorane (Jugendkleid); Altkormorane 
nur bis 1.3. 19. Bis 15.3. – Kein Wild; nach Maßgabe des § 2 der artenschutzrechtlichen Ausnah-
meverordnung. 20. Bis 14.3. 21. Nach Maßgabe des § 3 der artenschutzrechtlichen Ausnahme-
verordnung i.d.F. v. 25. 4. 2023; bis auf Weiteres durch BayVGH außer Vollzug gesetzt. 22. Kein 
Wild; nach Maßgabe der Biberverordnung. 23. Nur mit Büchsenpatronen ab 6,5 mm und einer 
E 100 von mindestens 2.000 Joule. 24. Bis 15.3. – Kein Wild; nach Maßgabe der Biberverord-
nung. 25. Kein Wild; waffenrechtliche Schießerlaubnis nach § 13 Abs. 6 Satz 2 WaffG i. V. m. Erl. 
des LLUR v. 26.10.2021 mit bestimmten Maßgaben. ohne Gewähr, MR


